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A. Einleitung

In der Wirtschaft und der Verwaltung beruhen mehr als 80 % aller Entscheidungen auf
Geodaten[] Aukerdem sollen — unter Ausblendung von Registerdaten mit Personenbezug
— mehr als die Hilfte aller amtlichen Daten Geodaten seinP| Schon allein diese Zahlen
machen deutlich, welche Bedeutung Geoinformationen und ihrer Verfiigbarkeit zukommt.

Die Bundesregierung hat die wirtschaftliche Bedeutung von Geodaten erkannt und ei-
ne beim Wirtschaftsministerium angesiedelte Kommission fiir Geoinformationswirtschaft
gegriindet [’ Die Geschiiftsstelle befindest sich bei der Bundesanstalt fiir Geowissenschaf-
ten und Rohstoffe (BGR) als koordinierendem Organ. Deren Ziel ist es, den Mehrwert
von Geoinformationen zu steigern, Arbeitspldtze zu sichern und zu schaffen und den
Wirtschaftsstandort Deutschland zu stirken [

[. Untersuchungsgegenstand

Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Frage nach der wirtschaftli-
chen Verwertbarkeit staatlicher Geodaten. Damit umfasst die Arbeit nicht ausschliefslich
Rechtsfragen aus dem Bereich der Okonomik, sondern beriihrt auch sonstige verfassungs-
rechtliche Fragen, insbesondere aus dem Bereich des Datenschutzes und Grundsatzfragen
aus dem rechtspolitischen (Verwertung von staatlichen Geodaten) und verwaltungswis-
senschaftlichen (Open Government) Bereich. Dabei sind Rechtspolitik und Verwaltungs-

wissenschaft zwei Seiten einer Medaille.

II. Abgrenzung zum eGovernment

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Daten mit Hilfe von Informationstechno-
logien tauchen die Begriffe eGovernment®’| und geoGovernment auf. Dabei ist geoGover-
nment jener Teil des eGovernment, welcher sich vorrangig mit Geodaten beschiftigt.
In dieser Untersuchung spielt eGovernment, das Gegenstand der Verwaltungswissen-
schaft ist, keine Rolle. Das eGovernment als Abwicklung geschéftlicher Prozesse in der

Verwaltung mit Hilfe elektronischer Informations- und Kommunikationstechnilf?] ist im

L Pundt, in: eGovernment und die Zukunft der 6ffentlichen Verwaltung, 38-59 (41).

2 Kubicek, in: Informationelle Staatlichkeit, 51-89 (79).

3www.geobusiness.org

*http://www.geobusiness.org/Geobusiness/Navigation/GIWK /hintergrund.html

5Vgl. zur Begrifflichkeit eGovernment Stemper, in: eGovernment und die Zukunft der 6ffentlichen
Verwaltung, 9-37 (11).

64. Lucke/Reinermann, Lucke, Jorn von /Reinermann, Heinrich, E-Government — Griinde und Ziele,



vorliegenden Fall nur die Voraussetzung fiir die hohe Verfiigbarkeit unterschiedlichster
Geodaten bei der Behdrde. Dies gilt auch fiir geoGovernment als Teilmenge des eGover-

nment.

B. Geodaten

[. Was sind Geodaten?

Geodaten sind die in digitaler Form gespeicherten geometrischen, topologischen und
thematischen Eigenschaften raumbezogener Objekte[| Eine dazu kongruente Definition
von Geodaten findet sich in Art. 3 Nr. 2 INSPIRE-Richtlinidf| bzw. § 3 Abs. 1 GeoZG.
Hiernach sind ,Geodaten |[...] alle Daten mit direktem oder indirektem Bezug zu einem
bestimmten Standort oder geografischen Gebiet”. Eine Definition fiir Geoinformationen
und Geodaten findet sich in DIN ISO 19101: ,Geoinformationen sind die Information
iiber geographische Phénomene, die direkt oder indirekt mit einer auf die Erde bezoge-
nen Position verbunden ist.“ Geodaten ist die verarbeitungsfihige Form von Geoinfor-
mationen [’

Kern von Geodaten ist der Bezug der Daten iiber ein Objekt zum Raum.

Bei den Geodaten kann man nach der Aufgabe unterscheiden, fiir welche die Geodaten
durch die Behorde erhoben werden.

Bei Geobasisdaten handelt es sich um allgemeine geografische Informationen, wie sie
beispielsweise aus topografischen Landkarten bekannt sind. Sie umfassen Landschaft
(Topografie), Grundstiicke und Geb#ude und sind anwendungsneutral["| vgl. auch §§ 3
Abs. 1, 8 ff. rlp LVermG.

Geofachdaten weisen in Abgrenzung hierzu einen konkreten Bezug zu einem Fachge-
biet, einer Disziplin, einem Medium oder einem Prozess auf,m fallen also beispielsweise
bei der Naturschutz- und Gewiisserverwaltung an[]

Geobasisdaten liegen bei den Landesvermessungsdmtern in Form des Amtlichen Topo-
grafisch-Kartografischen Informationssystems (ATKIS) vor. Die Verarbeitung von Geo-

informationen erfolgt in sog. Geoinformationssystemen (GIS). Dabei handelt es sich im

Speyer, 2002S. 1.

" Uhlenkiiken, in: eGovernment und die Zukunft der 6ffentlichen Verwaltung, 212-230 (212); vgl. auch
Bartelme, Geoinformatik, S. 12.

8Niheres dazu sogleich unter m

9DIN ISO 19101

10 Karg / Weichert, Datenschutz und Geoinformationen, S. 5.

" Pundt, in: eGovernment und die Zukunft der 6ffentlichen Verwaltung, 38-59 (46).

12Biotopinformationen, Gewisserqualitit, Naturschutz- Wasserschutzgebiet, Baumkataster etc.



Wesentlichen um Computerinfrastruktur mit Spezialsoftware zur Speicherung, Verarbei-

tung und Darstellung von Geodaten [']

IT. Wer hat Geodaten?

Geodaten fallen in der Verwaltung im Zusammenhang mit der Aufgabenerfiillung in den
unterschiedlichsten Bereichen an. So werden die Geobasisdaten von der Vermessungsver-
waltung (Katasteramt, Landesvermessungsamt) sowie von Kommunen im eigenen Wir-
kungskreis erhoben [l Geofachdaten werden von entsprechenden Fachbehorden erhoben
(z. B. Demografie, Bodenkunde, Naturschutz)"]

1. Geobasisdaten]

In Rheinland-Pfalz werden die topografischen Informationen vom Landesamt fiir Ver-
messung und Geobasisinformation als obere Vermessungs- und Katasterbehorde fiir das
gesamte Land erfasst, § 19 rlp LVermG i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 2 rlp LVermGDVOE.
Die Katsterdaten werden demgegeniiber von den Vermessungs- und Katasteramtern als
untere Verwaltungsbehorde erhoben, § 19 rlp LVermG i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 2 rlp
LVermGDVO. Katasterdaten sind Daten iiber die Lage von Grundstiicken und Gebéu-
den. Sie werden im Liegenschaftskataster zusammen mit den Daten iiber die Eigentiimer
gefiihrt, § 10 Abs. 1 rlp LVermG. Das Liegenschaftskataster ist amtliches Verzeichnis der
Grundstiicke im Sinne des § 2 Abs. 2 GBO.

Auf kommunaler Ebene fallen Geodaten im Zusammenhang mit der Erledigung von
Angelegenheiten der ortlichen Gemeinschaft an, Art. 28 Abs. 2 GG. Dies konnen insbe-
sondere Bau- und Planungsmafnahmen der Kommune sein, Umlegungsverfahren nach
§ 45 ff. BauGB oder Leitungsdokumentationen ™|

Geodaten sind fiir die Planung und Erfiillung von Verwaltungsaufgaben von grofer
Bedeutung. So ist Bauleit- oder Raumplanung ohne die zugrunde liegenden Geodaten

schlechterdings nicht méglich.

13Vgl. Bartelme, Geoinformatik, S. 8.

14Zur Rechtslage in Bayern, aber insoweit generalisierbar Schachtschneider, Privatisierung des Vermes-
sungswesens, 22 ff.

15 Uhlenkiiken, in: eGovernment und die Zukunft der 6ffentlichen Verwaltung, 212-230 (213).

16 Aus Platzgriinden wird im Folgenden nur die Rechtslage in Rheinland-Pfalz dargestellt, ist aber in
den anderen Bundesléndern im Wesentlichen analog strukturiert.

1"Landesverordnung zur Durchfiihrung des Landesgesetzes iiber das amtliche Vermessungswesen vom
30. April 2001

18 Am Beispiel bayerischer Kommunen Schachtschneider, Privatisierung des Vermessungswesens, 27 f.
vgl. auch Pschierer, in: Informationelle Staatlichkeit, 35-39 (37).



Einige Geobasisdaten werden auch von Fachbehorden erhoben, so beispielsweise to-
pografische Informationen iiber den Meeresboden im Rahmen der Seevermessung durch
das Bundesamt fiir Seeschifffahrt und Hydrografie als Bundesoberbehérde, § 1 Nr. 9
i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 4 SeeAufgG[]

Im Bereich der Kommunalverwaltung kam es auf Grund der Umstellung von der Ka-
meralistik auf die Doppik zur einem erhéhten Bedart an Geodaten. Um das kommunale
Eigentum bilanzieren zu kénnen, mussten beispielsweise Strafsen vermessen und deren

Zustand beurteilt werden.

2. Geofachdaten

Wie oben bereits erwéihntEUL sind Geofachdaten in den verschiedensten Bereichen zur
Erfiillung bestimmter Verwaltungsaufgaben notwendig. Hier sind die Themenfelder so
vielfiltig, dass nur exemplarisch auf Larmkarten nach § 47c¢ BImSchG, die zahlreichen
Dokumentationspflichten aus dem Umwelt- und Naturschutzrecht und die oben bereits

erwihntd®!] Kartierung von Leitungen auf dem Gemeindegebiet hingewiesen werden soll.

[II. Geodaten als Wirtschaftsgut

Der wirtschaftliche Wert von Geodaten ergibt sich unter verschiedenen Aspekten. Ne-
ben dem Wert, den Geodaten aufgrund ihres eigentlichen Informationsgehalts besitzen,
ergibt sich, dhnlich wie bei der Rasterfahndung, der entscheidende Mehrwert aus der
Kombinationsmoglichkeit verschiedener (Geo-)Datenséitze und den sich daraus ableit-
baren zusétzlichen Informationen, die den einzelnen Datensédtzen nicht zu entnehmen
sind 22

Das Bundeswirtschaftsministerium geht bei staatlichen Geoinformationen von einem

Wertschopfungspotential von 12 Milliarden Euro aus.@

1. Rechtliche Schutzfdhigkeit

Einzelne geografische Informationen, wie die Lage einer Strafe oder eines Naturschutz-
gebietes, sind selbst nicht durch das Urheberrecht geschiitzt. Thnen fehlt es in der Regel
an einer personlich-geistigen Schopfung im Sinne von § 2 Abs. 2 UrhG.

19Gesetz iiber die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Schifffahrt (Seeaufgabengesetz).
20

21Oben unter

22Vgl. Bartelme, Geoinformatik, S. 8.

23 Kommission fiir Geoinformationswirtschaft, Memorandum 2010, S. 2.



Allerdings kénnen geografische Daten und daraus abgeleitete Werke aufgrund von ge-
werblichen Schutzrechten dennoch der allgemeinen Verfiigharkeit entzogen sein. So kann
die Sammlung geografischer Daten als Datenbank gem. § 87a UrhG Schutz geniei&en.@
Die Darstellung geografischer Daten in einer Karte kann wiederum nach § 2 Abs. 1 Nr. 7
UrhG geschiitzt sein”l Durch den rechtlichen Schutz ist die Nutzung solcher Daten im
Allgemeinen mit der Zahlung einer Lizenzgebiihr verbunden.

Dies gilt auch fiir amtliche Geodaten. Dabei handelt es sich nicht um amtliche Werke
im Sinne von § 5 UrhG, weil diese nicht im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kennt-
nisnahme veroffentlicht Werdenﬁ] Bisher nicht geklirt ist, ob diese Interpretation auch
noch vor dem Hintergrund von Open Government und Open Data sowie der Novelle des

Geodatenzugangsgesetzes®| aufrecht erhalten werden kann |

2. Hoher Erfassungsaufwand

Neben die rechtliche Schutzfahigkeit der eigentlichen Geodaten tritt ein weiterer Aspekt.
So ist die Erhebung von Geodaten mit einem erheblichen finanziellen und zeitlichen|
Aufwand verbunden. Zunéchst miissen aus den tatséchlichen geografischen Gegebenhei-
ten Daten abgeleitet werden. Dies kann aufgrund von Vermessung (Geodésie) oder durch
Ableitung aus georeferenzierten Satelliten- und Luftbildern (sog. Orthofotos) erfolgen.
Schon die schiere Grofe der Landflache mit ihrer Vielzahl von geografisch relevanten Ob-
jekten macht es fiir den auf Geodaten Angewiesenen fast unmoglich, diese in Eigenregie
zu erfassen. Die hierdurch verursachten Markteintrittskosten wiirden fast jedem Projekt
die Wirtschaftlichkeit nehmen P9

Neben der Ersterfassung ist auch die Aktualitit von geografischen Informationen ein
entscheidender Kostenfaktor. Andern sich topografische Gegebenheiten eher selten, so
konnen einzelne geografische Informationen eine hohe Dynamik aufweisen (Adressdaten,
Geschwindigkeitsbegrenzungen).

Selbst das Unternehmen Google mit seinen sehr erfolgreichen Diensten Google Earth

und Google Maps beschrénkt sich nicht auf die Erhebung eigener Daten, sondern kauft

24 Fertin, GRUR 2004, 646 (647 £.); LG Miinchen, Urteil v. 9. Nov. 2005 (21 O 7402/02) CR 2005,
60-61 (60 £.).

25 BGH, Urteil v. 2. Juli 1987 (I ZR 232/85) NJW 1988, 337-339 (338).

26Fiir amtliche Kartenwerke ebd., 337-339 (338 f.).

2TDazu spiter unter bzw.

28Uberlegungen in diese Richtung fiir alle elektronisch Publizierten Werke der Verwaltung v. Lucke/
Geiger, in: Open Government, 105-156 (143); mit Verweis auf § 5 Abs. 2 UrhG Kubicek, in: Infor-
mationelle Staatlichkeit, 51-89 (82).

29Vgl. Bartelme, Geoinformatik, S. 8.

30Dazu ausfiihrlich unter



Geodaten von der Vermessungsverwaltung ein ']

Der Wert von Geodaten fiir die Wirtschaft zeigt sich auch daran, dass Nokia als Mo-
biltelefonanbieter bzw. Tom Tom als Hersteller von Navigationsgerdten im Jahre 2007
erhebliche Betriage aufgewendet haben, um jeweils einen der zwei weltweit operierenden
Anbieter von Geodaten (Navted®?] Tele Atlas™)) zu iibernehmen. Navteq wurde fiir 6
Milliarden EurdP] vom Nokia-Konzern iibernommenf’| und Tele Atlas, das zum damali-
gen Zeitpunkt mit 2,9 Milliarden Euro bewertet wurde, ist seit dem in das Unternehmen
Tom Tom integriert Y]

Nicht zuletzt zeigt sich der hohe Wert, der Geodaten beigemessen wird, an einer Ge-
genbewegung zur kommerziellen Verwertung. Ahnlich wie bei Software und Wissen gibt
es analog zu Open Source Software und Wikipedia (Open Content) auch Open Street
Map®"| (Open Data) — ein Projekt, das sich mit dem Sammeln und Verfiigharmachen
geografischer Daten unter einer freien Lizenz (Open Database License) beschéftigt. Da-
bei erfolgt die Erfassung der geografischen Informationen mittels handelsiiblicher GPS-
Empfanger. Der eigentlich hohe Aufwand fiir die Erfassung geografischer Daten wird hier

durch die Verteilung auf eine Vielzahl von Mitwirkenden erreicht, sog. Crowdsourcing |

3. Privilegierung amtlicher Vermessungstitigkeit

Die Verwaltung hat es bei der Erhebung und Pflege von Geodaten gegeniiber privaten
Unternehmen besonders einfach, weil den Biirger gewisse Mitwirkungspflichten gegen-
iiber der Verwaltung treffen. So muss der Eigentiimer das Betreten seines Grundstiicks
oder Bauwerks zum Zwecke der Aufgabenerfiillung der Vermessungsverwaltung dulden,
§ 5 rlp LVermG. Zudem sind neu errichtete Gebdude vom Eigentiimer auf eigene Kosten
zur Einmessung und Ubernahme ins Liegenschaftskataster bei der Vermessungsbehorde
anzumelden, § 18 Abs. 1 rlp LVermG.
Ahnliche Regelungen zur Erhebung von ,Zwangsdaten” finden sich in allen Vermessungs-

bzw. Katastergesetzen der Bundesldnder.

31 Bundesamt fiir Kartographie und Geoddsie, Luftbilder erster Giite — Digitale Orthophotos der Lan-
desvermessung in Google Earth und Google Maps, Pressemitteilung vom 30.09.2011.

WWwW.navteq.com

navigation.teleatlas.com

34 Wilkens, Bericht: Nokia will Navigationssoftware-Anbieter Navteq iibernehmen [Update].

35Vgl. Navteq, Pressemitteilung vom 17. Dezember 2007.

36Vgl. Ziegler, Weg fiir Tele-Atlas-Ubernahme durch TomTom ist frei.

3w openstreetmap.de

38Der Begriff geht zuriick auf Howe, The Rise of Crowdsourcing.
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4. Wer nutzt Geodaten in der Privatwirtschaft

Mit dem Siegeszug der Informationstechnologien und der weiten Verbreitung von GPS-
Technologie hat sich die Anwendung von Geodaten in nahezu jedem Lebensbereich
durchgesetzt.

Neben dem klassischen Bereich von Papierkarten sind digitale Karten auf Navigations-
gerdten und Smartphones hinzu getreten. Die Verkniipfung von Geodaten und Internet-
angeboten hat einen eigenen hoch lukrativen Werbemarkt und neue Marketingstrategi-
en ermdglicht %] Entwickelte sich mit dem Internet neben der realen Welt eine virtuelle
digitale Welt, so finden virtuelle Welt und analoge Welt dank der Verfiighbarkeit von
Geodaten und der jederzeitigen Bestimmbarkeit der eigenen Position nun insbesondere
bei (mobilen) Smartphoneanwendungen wieder zueinander.

Aber auch Ingenieurbiiros, die Versicherungs- und Immobilienwirtschaft profitieren
von der Vielzahl unterschiedlicher Geodaten, aus deren Kombination sich dank moderner

Informationstechnologie neue Erkenntnissen gewinnen lassen.[ﬂ

C. Marktsituation

Es wurde bereits angedeutet, dass die Gewinnung von Geodaten mit erheblichen Kosten
verbunden sind [''] Es gilt zu kldren, welche Marktsituation man im Bereich der Geoda-
ten vorfindet. Zunédchst konnte man an ein natiirliches Monopol denken. Ein natiirliches
Monopol liegt vor, wenn ein Unternehmer den Markt kostengiinstiger versorgen kann,
als mehrere Unternehmen.[az] Dies ist insbesondere gegeben, wenn ein Unternehmen Gro-
Renvorteile nutzen kann[®| Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn hohe Fixkosten
vorhanden sind, die sich mit Zunahme der Produktion auf immer mehr Produkte ver-
teilen, so dass Durchschnitts{"] und Grenzkosten["] laufend fallen[™|

Ein solcher Grofsenvorteil existiert im Bereich der Geodaten nicht. Die Erfassung zu-
sitzlicher Geodaten geht auch mit einer Steigerung zumindest der Durchschnittskosten

einher. Es miissen zusétzliche Gerdte zur Datenerhebung und Datenhaltung sowie wei-

39Zum Beispiel maps.google.deGoogle Maps

40Aus Datenschutzrechtlicher Sicht zu moglichen Anwendungsbereichen von Geodaten vgl. Karg/
Weichert, Datenschutz und Geoinformationen, 5 ff.

4yl [BII.

42 pindyck [ Rubinfeld, Mikrookonomie, S. 483.

43Vgl. Knieps, Wettbewerbstkonomie, 24 f.

41 Durchschnittskosten bzw. Stiickkosten (average cost) sind die Kosten pro Stiick.

45Grenzkosten (marginal cost) ist die Zunahme der Kosten bei jeder zusétzlich produzierten Einheit.

46 Pindyck / Rubinfeld, MikroSkonomie, S. 484.
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teres Personal zur Auswertung der zusédtzlichen Daten eingestellt werden. Die Durch-
schnittskosten und Grenzkosten diirften sich bei steigender Produktionsmenge in etwa
proportional entwickeln.[Z_T] Geodaten bilden damit kein natiirliches Monopol.

Moglicherweise existieren im Bereich der Geodaten aber Marktzugangsschranken. Nach
dem Marktzutrittskonzept von Bain["]ist fiir das Bestehen einer Martzutrittsschranke
entscheidend, ob aus Sicht des potenziellen Marktneulings der Preis fiir ein Produkt
unter die langfristigen Durchschnittskosten féllt, so dass das Produkt nicht mehr kos-
tendeckend angeboten werden kann[*] Die Marktzutrittsschranke liegt im Bereich zwi-
schen den minimalen Durchschnittskosten des etablierten Anbieters und dem maximal
erzielbaren Preis, bevor ein neuer Anbieter in den Markt eintritt ]

Nach diesem Konzept bilden durch den Staat erhobene und vorgehaltene Geodaten
eine Marktzutrittsschranke fiir den Markt der Erfassung von Geodaten. Geodaten sind
durch den Staat aufgrund hoheitlicher Aufgaben zu erfassen. Dem entsprechend liegen
nach Bain Marktzutrittsschranken vor, weil ein Privater nicht ohne weiteres mit der
zur staatlichen Aufgabenerfiillung vorgehaltenen Infrastruktur und deren Kapitalbedarf
mithalten kann. Fiir den Staat stellt die Lizenzierung von Geodaten an Private nur eine
Randnutzung dar, die bei der Gelegenheit der Aufgabenerfiillung anfillt PT| Wirtschaft-
lichkeitserwigungen spielen hier solange keine Rolle, als Aufwendungen zur Erledigung
der tibertragenen Aufgabe unbedingt notwendig sind. Demgegeniiber wére es fiir den
privaten Wettbewerber das eigentliche Geschéftsmodell, dessen Ertrige den Aufwand
decken miissen.

Die Verfiigbarkeit staatlicher Geodaten stellt fiir den Bereich der Erfassung und den
Verkauf von Geodaten durch private Unternehmen als Marktzutrittsschranke dar. Dem
korrespondiert auf der Seite der Nachfrager von Geodaten ein Markt, auf dem nur ein-
geschrankter Wettbewerb herrschen kann.

Im Wesentlichen finden sich neben der auf das deutsche Hoheitsgebiet beschrankten
Vermessungsverwaltung zwei international operierende Anbieter fiir Geodaten: Navteq
und Tele Atlag’?] sowie einige kleinere nationale Anbieter wie beispielsweise Aerowest |

Neben der faktischen Beeinflussung des Marktes durch staatliche geodatenhaltende

4"Der Autor hat hierzu keine Studien gefunden, so dass es sich hierbei lediglich um eine Vermutung
aus der Erfahrung heraus handelt.

48 Bain, Barriers to New Competition.

49Vgl. Knieps, Wettbewerbstkonomie, S. 16.

0Zu einer dazu abweichenden Definition von Marktzutrittsschranken durch Stigler vgl. ebd., S. 18.

51Dazu bereits unter und nochmals detaillierter spéter unter

52Dazu bereits auf S.

53yww . aerowest.de
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Stellen ist auch noch eine Zersplitterung des Marktes aufgrund des féderalen Systems so-
wie allgemeiner verwaltungsorganisatorischer Gegebenheiten zu konstatieren Y] Hieraus
kénnen erhebliche Transaktionskosten, insbesondere als Informationskosten auftreten |
Im Extremfall miissten die topografischen Daten fiir Deutschland bei 16 verschiedenen
Landesvermessungsidmtern beschafft werden, wo bei jeweils einzelne Lizenzverhandlun-
gen zu fiihren wiren [’

Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, dass es sich bei Geodaten nicht um
ein natiirliches Monopol handelt, das der staatlichen Regulierung bedarf["] Andererseits
zeigt sich, dass auch ein potentiell vorhandener Markt aufgrund der Rahmenbedingungen

nur unvollkommen vorhanden ist.

D. Rechtsgrundlagen

Im Bereich von staatlichen Geodaten sind gesetzliche Regelungen auf verschiedenen Ebe-
nen zu beriicksichtigen. Schwerpunktmafig werden nachfolgend jene Rechtsvorschriften
behandelt, die das Verhéltnis Biirger - Staat betreffen.

I. Europarecht
1. INSPIRE-Richtlinie

Auf européischer Ebene wurde am 14.03.2007 die Richtlinie 2007/2/EG des européischen
Parlaments und des Rates zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Européi-
schen Gemeinschaft (INSPIRE)™] erlassen ]

Die INSPIRE-Richtlinie nimmt in ihren Erwdgungen unter (2) Geodaten als Ankniip-
fungspunkt, welche fiir die Erfiillung der Ziele des sechsten Umweltaktionsprogramms
notwendig sind. Da viele Geodaten einen Umweltbezug aufweisen, geht die Richtlinie
bei dem vorherrschenden weiten Verstdndnis in ihrem Regelungsgehalt@] weit iiber un-
mittelbare Umweltdaten hinaus und betrifft faktisch alle Geodaten in der EU[]

54 Bundesministerium des Innern, Kabinettsbeschluss der Bundesregierung vom 17. Juni 1998, S. 5, IIL
1.

%Vgl. Behrens, Okonomische Grundlagen, S. 106.

56Diese Daten sind jedoch auch auf Bundesebene vorhanden und kénnten dort ggf. Zentral nachgefragt
werden.

5TVgl. Martini, Verteilungslenkung, S. 27.

8Infrastructure for Spatial Information in the European Community.

S9ABIEU L 108 vom 25.04.2007, 1 ff. vgl. dazu auch Polenz, NVwZ 2010, 485 (485 ff.).

0 Ders., NVwZ 2010, 485 (485).

61Vgl. INSPIRE-Richtlinie Erwiigungsgriinde 3-6 (Siehe dazu auch BT-Drucks. 16/10530, 11).



2. PSI-Richtlinie

Die PSI-Richtlinid®? dient der Harmonisierung der Weiterverwendung von Informationen
des 6ffentlichen Sektors

Insbesondere soll eine diskriminierungsfreie Weiterverwendung von Informationen ge-
wahrleistet sein, die von offentlichen Stellen mittels Lizenzen zuginglich gemacht wer-
denf] Die Lizenzgebiihren sollen dabei die Gesamtkosten der Erfassung, Erstellung,
Reproduktion und Verbreitung von Dokumenten einschlieflich einer angemessenen Ge-

winnspanne nicht iibersteigen /%]

II. Grundgesetz

Im Grundgesetz ist im Zusammenhang mit Geodaten, wie bei allen anderen Regelungs-
materien auch, auf die Unterscheidung zwischen der Gesetzgebungskompetenz, Art. 70
ff. GG, und der Verwaltungskompetenz, Art. 83 ff. GG zu achten.

Wie bereits oben festgestellt wurde, lassen sich viele Verwaltungsaufgaben nicht oh-
ne die Erhebung und Verarbeitung von Geodaten erfiillen. Eine ausdriickliche Regelung
der hierfiir benotigten Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Bereich der Geodaten
findet sich weder bei den Materien der ausschlieflichen, Art. 71, 73 GG, beziehungswei-
se konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz, Art. 72, 74 GG. Sie ergibt sich in vielen
Bereichen jedoch kraft Sachzusammenhangs®| bzw. Annexes®’| oder bereits durch Ausle-
gungl®| der Gesetzgebungskompetenzen. Demgegeniiber geht der Bund selbst davon aus,
dass bei allen ihm zuzuordnenden geodatenhaltenden Stellen eine Gesetzgebungskompe-
tenz Kraft Natur der Sache zukomme[””] Eine Gesetzgebungskompetenz Kraft Natur der
Sache ist gegeben, wenn es sich um eine der Zustdndigkeit der Lénder von vornherein
entriickte Zusténdigkeit des Bundes handeln Wﬁrde.@ Die Erhebung und Verarbeitung

von Geodaten ist von der Materie her nicht von Anfang an auf den Bund beschriankt.

82Die Abkiirzung leitet sich vom englischen Namen der Richtlinie ab: Re-use of Public Sector Informa-
tion

83Richtlinie 2003/98/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom 17. Mirz 2003 iiber die
Weiterverwendung von Informationen des offentlichen Sektors ABIEU L 345 vom 31.12.2003, 90 ff.

64Vgl. PSI-Richtlinie Erwiigungsgriinde 8 und 9, Art. 8.

65Vgl. PSI-Richtlinie Erwiigungsgrund 14, Art. 6.

86 Mirz, in: v. Mangoldt/Klein/Starck®, Art. 30 Rn. 66 f.

87 Mérz, lebd., Art. 30 Rn. 68.

%S0 Cremer, ZG 2005, 29 (31 Fn. 8).

89BT-Drucks. 16/10530, 12.

" BVerfG, Beschluss v. 10. Mai 1960 (2 BvO 6/56) BVerfGE 11, 89-101 (98 f.) (= JZ 1960, 569) —
Bremisches Urlaubsgesetz —; dass., Urteil v. 28. Feb. 1961 (2 BvG 1/60, 2 BvG 2/60) BVerfGE 12,
205-264 (242) — Erstes Rundfunkurteil —.
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Erhebt und verarbeitet der Bund Geodaten, so tut er dies nicht aus einer Kompetenz
Kraft Natur der Sache heraus.

Die Einordnung der Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir Geodaten als Annex-
kompetenz korrespondiert die in der Regel mégliche Einordnung der darauf basierenden
Geodaten als Geofachdaten — sie werden nicht als ,Selbstzweck® einer eigenen Gesetzge-
bungsmaterie erhoben, sondern nur um diese Aufgabe erfiillen zu kénnen.

So ergibt sich die Regelungskompetenz im Bereich der Hydrograﬁe@ aus Art. 72, 74
Abs. 1 Nr. 21 GG, im Bereich der Luftfahrt aus Art. 71, 73 Abs. 1 Nr. 6 GG, im Bereich
der Militdrgeografie aus Art. 71, 73 Abs. 1 Nr. 1 GG.

[1I. Bundesrecht

1. Geodatenzugangsgesetz
a) Aktuelle Gesetzesfassung

Das Geodatenzugangsgesetz des Bundes (GeoZG)@ dient im Wesentlichen der Umset-
zung der INSPIRE-Richtlinie (vgl. dazu [D.I.1]). Mit dem Ziel den Zugang zu Geodaten
fiir Biirger, Wirtschaft und Verwaltung zu verbessern[™|

Kernnormen des Gesetzes sind dabei die §§ 11-12 GeoZG. Durch § 11 GeoZG werden
der Allgemeinheit Geodaten und Geodienstleistungen grundsétzlich 6ffentlich verfiighar
gemacht. In § 12 Abs. 1, 2 GeoZG werden Beschriankungen vom Grundsatz der freien
Zugénglichkeit geregelt. Schlieflich bestimmt § 13 Abs. 1 GeoZG, das fiir die Nutzung der
vorhandenen Geodaten diese lizenziert werden kénnen und fiir die Nutzung ein Entgelt
verlangt werden kann. Nur Such- und Darstellungsdienste miissen der Offentlichkeit
kostenlos zur Verfiigung stehen, § 13 Abs. 2 GeoZG.

Damit wird der Offentlichkeit zwar grundsitzlich der Zugang zur Kenntnisnahme der
vorhandenen Geodaten des Bundes gewéhrt, die eigentliche Nutzung und Verarbeitung
der Geodaten bleibt damit aber im Wesentlichen einer kostenpflichtigen Lizenzierung
vorbehalten. Das Geodatenzugangsgesetz fiihrt gegeniiber der bishereigen Rechtslage in
drei Bereichen zur Verbesserung. Zunéchst kommt es zu einer Vereinheitlichung der Geo-
datenstruktur, so dass diese kiinftig besser austauschbar und kombinierbar sein werden.

AuRerdem wird fiir die Offentlichkeit erstmals transparent, welche Geodaten auf Bundes-

"'Wobei Daten iiber die Wassertiefe topografische Geoinformationen und damit Geobasisdaten sind.
Demgegeniiber handelt es sich bei Seezeichen, die neben den Wassertiefen auf Seekarten verzeichnet
sind, um Geofachdaten. Dazu bereits unter

2BGBI. T S. 278 vom 10. Februar 2009

BT-Drucks. 16/10530, 1.
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ebene vorhanden sind. Schlieflich ist es nunmehr der Offentlichkeit méglich, die vorhan-
denen Geodaten durch zu schaffende Geoportale visuell zur Kenntnis zu nehmen. Eine
weitergehende Verwertung ist in aller Regel nur bei kostenpflichtiger Lizenzierung mog-
lich, wie das auch bisher schon der Fall war[™] Dementsprechend kam es in zu Versuchen
von Seiten privater Kartenhersteller, dieses Modell zu unterlaufen, indem Einzeldaten
aus amtlichen Karten iibernommen wurden[”l

Der Markt fiir staatliche Geodaten ist mit dem Geodatenzugangsgesetz transparenter
geworden, inwieweit aufgrund der Geodaten ein volkswirtschaftlicher Mehrwert generiert
werden kann hingt wesentlich von der Lizenzierungspolitik des Bundes ab.

Insbesondere sah § 13 Abs. 1 GeoZG bisher vor, dass die Lizenzierung nicht einheitlich
oder zentral erfolgt, sondern durch die jeweilige geodatenhaltende Stelle vorgenommen
wird. Dies wurde zunehmend als Hinderniss auf dem Weg zu einer effizienten Nutzung

der vorhandenen staatlichen Geodaten gesehen[]

b) Gesetzesnovelle

Mittlerweile wurde durch die Bundesregierung ein Gesetzentwurf zur Novellierung des
Geodatenzugangsgesetze@ in den Bundestag eingebracht und dort am 24. Mai 2012
erstmals beratenS| und am 28.06.2012 in zweiter und dritter Lesung beschlossen[”|

Mit der Novelle wird § 13 GeoZG (Bereitstellung von Geodaten gegen Lizenzierung
und Entgelt) vollstdndig aufgehoben. Statt dessen werden Geodaten zukiinftig kostenfrei
verfiighar sein, § 11 Abs. 2 GeoZG n. F.{f7

Die Nutzungsbedingungen sollen kiinftig einheitlich per Rechtsverordnung durch die
Bundesregierung geregelt werden, § 14 GeoZG n. FF]

Mit der Neuregelung wird eine Aktivierung des Wertschopfungspotentials von Geoda-

" Zur Lizenzierung von Kartendaten eines Landesvermessungsamtes vgl. BGH, Urteil v. 2. Juli 1987 (I
ZR 232/85) NJW 1988, 337-339 (337).

"Vgl. Hertin, GRUR 2004, 646 (647).

"6 Bundesministerium des Innern, Kabinettsbeschluss der Bundesregierung vom 17. Juni 1998, S. 6, IIL.
4. Gebhart, BT-Plenarprotokoll 17/181, 21611; Miersch, BT-Plenarprotokoll 17/181, 21611; Sku-
delny, BT-Plenarprotokoll 17/181, 21612.

"Elektronische Vorabfassung BT-Drucks. 17/9686,

"8BT-Plenarprotokoll 17/181, 21611 ff.

"BT-Plenarprotokoll 17/187, 22355 f.

80Der neu geschaffene Absatz 2 wird kiinftig lauten: Geodaten und Metadaten sind iiber Geodatendiens-
te fiir die kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzung geldleistungsfrei zur Verfiigung zu stellen,
soweit durch besondere Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist oder vertragliche oder gesetz-
liche Rechte Dritter dem nicht entgegenstehen (Elektronische Vorabfassung BT-Drucks. 17/9686,

81Ebd., 4.
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ten angestrebt 7]

2. Informationsfreiheitsgesetz

Als weiteres Gesetz, das den Bereich der staatlichen Geodaten beriihrt, ist das Informa-
tionsfreiheitsgesetz (IFG)F| zu nennen.

Es gibt Jedermann Zugang zu amtlichen Informationen, § 1 Abs. 1 S. 1 IFG. Die um
Auskunft ersuchte Behorde hat fiir ihre Auskunft Gebiihren zu verlangen, soweit es sich
nicht um einfache Auskiinfte handelt bzw. die Gebiihr den Gesetzeszweck nicht vereitelt,
vgl. § 10 IFG.

Auch bei den staatlichen Geodaten handelt es sich um amtlichen Zwecken dienende
Aufzeichnung und damit um amtliche Informationen, vgl. § 2 Nr. 1 IFG.

Allerdings trifft das Geodateninformationsgesetz fiir den Zugang zu staatlichen Geo-
daten die spezielleren Regelungen, so dass es das Informationsfreiheitsgesetz in diesem

Anwendungsfall verdrangt.

3. Informationsweiterverwendungsgesetz

Ebenfalls lex generalis gegeniiber dem Geodatenzugangsgesetz ist das Informations-
weiterverwendungsgesetz (IWG)F Das Gesetz dient der Umsetzung der PSI-Richtlinie
(vgl. D.I.2).

Vom Anwendungsbereich betrifft es die Weiterverwendung aller bei 6ffentlichen Stellen
vorhandenen Informationen, § 1 Abs. 1, 2 Nr. 2 IWG, gibt jedoch selbst keinen Anspruch
auf den Zugang zu Informationen, § 3 Abs. 1 S. 2 IWG.

Im Wesentlichen statuiert das Gesetz einen Gleichbehandlungsgrundsatz fiir alle um
Informationen nachfragenden Personen. Unter anderem sieht es vor, dass Informationen,
die Ausgangsmaterial fiir die Geschéiftstitigkeit bilden, an alle Personen, die sie nach-

fragen, zu gleichen Entgelten und Bedingungen abgegeben werden miissen, § 3 IWG.

4. Urheberrecht

Auch Geoinformationen kdnnen unter bestimmten Voraussetzungen den Schutz des Ur-

heberrechtsgesetzes genieken| wobei das Urheberrechtsgesetz von der Materie her so-

82BT-Drucks. 17/9686, 6.

83Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes, BGBL. I S. 2722 vom 05. September
2005.

84Gesetz iiber die Weiterverwendung von Informationen 6ffentlicher Stellen, BGBI. I S. 2913 vom 13.
Dezember 2006.

85Vgl. dazu bereits unter [B.III.1.
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wohl Geodaten auf Bundes- als auch auf Landesebene betrifft.

IV. Landesrechtf

Wie bereits unter [D.IT] dargelegt ist die Landesvermessung Sache der Bundesldnder.
Thnen obliegt die Aufgabe, Geobasisdaten zu erheben. Diese Aufgabe wird durch das
Vermessungsgesetz des jeweiligen Landes niher geregelt ]

Daneben existieren auf Landerebene analog zum Geodatenzugangsgesetz des Bundes
Gesetze, die den Zugang zu Geodaten des jeweiligen Landes regeln. Diese werden zum
teil als GeodateninfrastrukturgesetZ zum Teil als Geodatenzugangsgesetz bezeichnet [F7|

Dabei sind Landesvermessungsgesetz und Geodatenzugangsgesetz nicht in jedem Fall
aufeinander abgestimmt. So enthélt § 13 rlp LGDIG Regelung zur Lizenzierung von
Geodaten, gleichzeitig sieht § 12 Satz 2 rlp LVermG einen Genehmigungsvorbehalt fiir
die Weitergabe und Veroffentlichung von Geobasisinformationen vor.

Ebenfalls existieren in den Léndern Informationsfreiheitsgesetzd”} Das zum Verhiltnis
Geodatenzugangsgesetz des Bundes und Informationsfreiheitsgesetz des Bundes Gesagte
gilt entsprechend 7]

E. Rechtliche Folgerungen aus der 6konomischen und

rechtlichen Situation

Es wurde bereits gezeigt, dass, obwohl kein natiirliches Monopol vorliegt, der Markt
fiir Geodaten doch sehr stark durch den Staat gepriigt ist[”] Die Verwaltung verfiigt
aufgrund der von ihr zu erfiillenden Aufgaben iiber einen groken Vorrat an Geodaten ™|

den sie zu Verwertung auch Privaten anbietet "]

86 Aus Platzgriinden wird sich im Folgenden im Wesentlichen auf die Rechtslage in Rheinland-Pfalz
beschrénkt.

87In Rheinland-Pfalz beispielsweise durch das Landesgesetz iiber das amtliche Vermessungswesen vom
20.12.2000 (rlp LVerm@G).

88 Landesgeodateninfrastrukturgesetz (rlp LGDIG) vom 23. Dezember 2010

89Eine Ubersicht zu den einzelnen Reglungen der Linder findet sich unter http://bdvi.de/en/
component/fileprotect/7task=download&fpid=2393.

90Rheinland-Pfalz: Landesgesetz iiber die Freiheit des Zugangs zu Informationen vom 26. November
2008 (rlp LIFG.

glsieh

2Vel. [C.

93Vgl. |B.IL

94ygl. [DIIL.1.

14


http://bdvi.de/en/component/fileprotect/?task=download&fpid=2393
http://bdvi.de/en/component/fileprotect/?task=download&fpid=2393

Dieser grundsétzlichen Verfiigbarkeit von Geodaten steht die Zersplitterung des Geo-
datenbestandes aufgrund des féderalen Systems sowie allgemeiner verwaltungsorganisa-
torischer Gegebenheiten gegenﬁber.ﬁ]

Einen entscheidenden Impuls, diese Zersplitterung zu beseitigen, hat die INSPIRE-
Richtlinie gegeben"] Neben der Notwendigkeit der Richtlinienumsetzung wurde aber
auch auf Bundes- und Landesebene die Bedeutung von Geodaten fiir Wirtschaft und
Verwaltung erkannt und ein entsprechender institutioneller Rahmen geschaffen.

Zu nennen ist zundchst die Schaffung einer einheitlichen Geodateninfrastruktur in-
nerhalb der Verwaltungen in Deutschland. Dieses Vorgabe der INSPIRE-Richtlinie soll
durch eine Kooperation von Bund, Lidndern und Kommunen erreicht werden. Zu die-
sem Zweck wurde 2005 eine Vereinbarung zwischen dem Bund und den Landern unter
Beteiligung der Kommunen zum gemeinsamen Aufbau und Betrieb der Geodatenin-
frastruktur Deutschland (GDI—DE)@ (Verwaltungsvereinbarung GDI-DE) getroﬁen.@
Wichtigste Organe sind in diesem Zusammenhang das Lenkungsgremium| und die Ko-
ordinierungsstelle %]

Zur Verbesserung der Koordinierung des Geoinformationswesens innerhalb der Bun-
desverwaltung wurde mit Beschluss der Bundesregierung vom 17. Juni 1998 der Auftrag
zur Schaffung eines interministeriellen Ausschusses fiir Geoinformationswesens (IMA-
GI)[TE] erteilt.[TE] Die Geschéftsstelle ist beim Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie
angesiedelt.

Um das Wertschopfungspotential von Geodaten in der Zukunft besser auszunutzen,
wurde beim Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie im Jahre 2004 eine
Kommission fiir Geoinformationswirtschaft gegriindet (GIW).@ Hauptziele sind den
Mehrwert von Geoinformationen zu steigern, Arbeitsplidtze zu sichern bzw. zu schaffen
und den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stirken [[07]

Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass in organisatorischer Hinsicht sowohl auf Bundes-

9 Bundesministerium des Innern, Kabinettsbeschluss der Bundesregierung vom 17. Juni 1998, S. 5, IIL
1.
%Dazu bereits unter [D.I]
9http://www.geoportal .de/DE/GDI-DE/
98Die Ursprungsfassung wurde mittlerweile veréindert und in iiberarbeiteter Form neu vereinbart: Ver-
waltungsvereinbarung GDI-DE.
998 4 ff. ebd.
1008 7 ff. lebd.
Olyyy . imagi . de
102 Bundesministerium des Innern, Kabinettsbeschluss der Bundesregierung vom 17. Juni 1998.
103 Kommission fiir Geoinformationswirtschaft, Memorandum 2010, S. 2.
04http: //www. geobusiness. org/Geobusiness/Navigation/giwk.html
105http://www.geobusiness.org/Geobusiness/Navigation/GIWK/hintergrund.html
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als auch auf Landesebene Malknahmen getroffen wurden, um die Nutzbarkeit von Geo-

daten zu verbessern.

F. Rechtliche Grenzen und Vorgaben

Im folgenden werden die rechtlichen Grenzen und Vorgaben fiir die Nutzung staatlicher

Geodaten naher beleuchtet.

[. Kommerzialisierungsverbot

Die Einnahmenerzielung des Staates als eigenes Motiv kollidiert mit der Aufgabe rechts-
staatlicher Bewilltigung von Knappheit und der hierdurch beriihrten Freiheitsrechte[[*°]
Dementsprechend kodnnte sich aus diesem Kommerzialisierungsverbot eine Grenze fiir
die Vermarktung staatlicher Geodaten ergeben. Dahinter steht die Idee, dass eine Ver-
kniipfung von o6ffentlicher Aufgabe und finanziellem Interesse nicht dazu angetan ist, die
Sachaufgabe zu fordern 7] Hieraus wird ein sog. Kopplungsverbot abgeleitet, daher das
Verbot Leistungen miteinander zu verkniipfen, die nicht in einem inneren Zusammen-
hang stehen [[%%]

In erster Linie wird hierdurch die Verwaltung gebunden (Gesetzméfigkeit der Verwal-
tung), aber auch der Gesetzgeber ist von dieser Vorgabe nicht ganz frei — die Verkniipfung
der staatlichen Leistung mit einer Gegenleistung ist nur insoweit zuléssig, als hierdurch
der Schutzgehalt der durch die Zuteilung betroffenen Grundrechte nicht verletzt wird [[*7]

Dies schliekt weder die Erhebung einer Gebiihr noch die Erzielung von Einkiinften
als Nebenzweck aus. Die Zuléssigkeit einer Gebiihr ergibt sich aus dem Gedanken, dass
durch sie ein vom Staat empfangener Vorteil ausgeglichen wird ['%] Die Moglichkeit, Ein-
nahmen als Nebenzweck zur eigentlichen Verwaltungsaufgabe zu erzielen, ergibt sich aus
der Annahme, dass die sachgerechte Erledigung einer Verwaltungsaufgabe solange nicht
gefihrdet ist, solange das fiskalische Interesse nicht im Vordergrund steht '] Jedoch ist
auch in diesem Fall unter dem Gesichtspunkt der Gesetzmifigkeit der Verwaltung eine

Erméchtigungsgrundlage nétig.

106 Martini, Verteilungslenkung, S. 415.

107 Ders., Verteilungslenkung, S. 416; Kirchhof, in: HAStR V, (§ 99 Rn. 106).
108 Afartini, Verteilungslenkung, S. 417.

109Ehd ), S. 419.

10 Kirchhof, in: HAStR. V, (§ 119 Rn. 17).

U1 Martini, Verteilungslenkung, 416 f.
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Im Zusammenhang mit dem Verkauf von staatlichen Geodaten an Private stellt sich
zundchst die Frage, ob es sich hierbei um eine Gebiihr im technischen Sinne handelt. Wie
Steuern und Abgaben werden auch Gebiihren hoheitlich erhoben. Dies kann im Einzelfall
auch bei Geodaten vorkommen, der Regelfall sind hier aber nach dem bisherigen Modell
Lizenzvereinbarungen gewesen, vgl. § 13 Abs. 1 GeoZG[™ bzw. auf Linderebene noch
immer. Damit handelt es sich in diesem Bereich um eine fiskalische Betétigung der
Verwaltung, die als Nebenzweck staatlichen Handelns zul&ssig ist.

Die Frage, ob es sich beim Verkauf von Geodaten um eine rein erwerbswirtschaftli-
che Betétigung handelt, ist im vorliegenden Fall zu verneinen. Die staatlichen Geodaten
entstammen einer Verwaltungsaufgabelzg], werden damit anders als im Falle der reinen
fiskalischen Betdtigung nicht von vornherein ausschlieflich zum Zwecke der kommerziel-
len Verwertung erhoben[/™] Auf die damit zusammenhingenden staatsorganisatorischen
Probleme kommt es folglich im vorliegenden Zusammenhang nicht an. Die Abgabe von
Geodaten an Private stellt sich als bloker Nebenzweck zur eigentlichen Verwaltungsauf-
gabe dar. Da es bei der Novelle des Geodatenzugangsgesetzes zur Streichung von § 13
GeoZG gekommen is™%] spielen nur noch die hierzu analogen Regelungen auf Léndere-
bene eine Rolle, z. B. § 13 rlp LGDIG.

II. Datenschutz

Geografische Daten sind zunéchst einmal nur in Bezug auf ihrer Lage auf der Erdober-
fliiche referenzierte Objekte und weisen damit keinen Personenbezug auf/™%]

Mit geringem Aufwand lassen sich geografische Grund- und Fachdaten verkniipfen.
Die datenschutzrechtliche Relevanz kann sich dann aus der Kombination verschiedener
Geodaten ergeben, wenn sie in der Kombination einer Person zuordenbar sind. Die Zu-
ordnung kann sich aber auch aus der Preisgabe der geografischen Position einer Person,
beispielsweise mittels Smartphone, ergeben[l'"| Die geografische Position der Person lisst
sich dann ohne weiteres mit anderen Geodaten Verkniipfen.m

Bei staatlichen Geodaten lassen sich zwei Grundkonstellationen unterscheiden. Fin-

mal kann der Staat Geodaten bereit stellen, die noch keinen Personenbezug aufweisen,

12 Aktuelle Gesetzeslage (Stand Juli 2012).

H3Gjehe

H4Vel. Frotscher/Kramer, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Rn. 46; vgl. Stober, Allgemeines Wirtschafts-
verwaltungsrecht, S. 190.

116 Aus Sicht eines Geografen Herter, GM-Journal 2008, 8 (8).

17Zu den technischen Moglichkeiten insgesamt Ortag/Schmidt, HMD 276 (2010), 19-28 (20 ff.).

H87ur den Moglichkeiten personenbezogene Daten im Internet zu gewinnen lebd., 19-28 (26 f.).
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wie beispielsweise topografische Daten. Die Herstellung des Personenbezugs erfolgt dann
erst beim (privaten) Nutzer der Geodaten. Andererseits kann der Staat Geodaten bereit
stellen, die bereits einen Personenbezug aufweisen, wie beispielsweise Meldedaten, die
unter anderem auch Adressdaten enthalten. Der Bundestag hat am 28.06.2012 das Bun-
desmeldegesetz (BMG)@ Verabschiedet.@ Die Zustimmung des Bundesrates steht noch
aus. Das Gesetz steht in der Kritik, weil es mit § 44 BMG einen zu leichten Zugang zu
den Meldedaten fiir die Wirtschaft, vorsieht[!] Gerade mit Blick auf die Verkniipfungs-
moglichkeiten von Melderegisterdaten mit Geodaten erscheint diese Kritik unter daten-
schutzrechtlichen Gesichtspunkten berechtigt[??] Aufgrund massiver 6ffentlicher Kritik

ist nunmehr eine Nachbesserung der entsprechenden Regelung geplant.@

1. Recht auf informationelle Selbstbestimmung

Geodaten, die einen Personenbezug aufweisen, beriihren in jedem Fall das allgemei-
ne Persénlichkeitsrecht, Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG Der unantastbare
Kernbereich privater Lebensgestaltung ist bei der Verwendung technischer Mittel zur
Observation mittels GPS jedoch nicht betroffen 7]

2. Datenschutzgesetze

Das Datenschutzrecht greift ein, wenn die gespeicherten Daten einen Personenbezug
aufweisen und dadurch das Personlichkeitsrecht beeintréchtigt wird, § 1 Abs. 1 BDSG.
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben iiber personliche oder sachliche Verhéltnis-
se einer bestimmten oder bestimmbaren natiirlichen Person, § 3 Abs. 1 BDSG.

Die Abgrenzung zwischen einem datenschutzrechtlich nicht relevanten Sachdaten und
datenschutzrechtlich relevanten personenbezogenen Daten wird iiblicherweise danach be-
urteilt, ob eine Person bestimmt oder bestimmbar ist, § 3 Abs. 1 BDSG.

Dabei stehen sich ein objektives und ein relatives Verstindnis der Bestimmbarkeit
gegeniiber. Die objektive Sichtweise nimmt einen Personenbezug bereits dann an, wenn

mit mit den der verarbeitenden Stelle unter Heranziehung aller verfiighbaren Mitteln eine

H9BT-Drucks. 17/7746, Elektronische Vorabfassung BT-Drucks. 17/10158.

120BT-Plenarprotokoll 17/187, 22470.

121 Fograscher, BT-Plenarprotokoll 17/187, 22466 f.

122Vo]. Prantl, Siiddeutsche Zeitung v. 7. Juli 2012, 1.

123Vol. Blechschmidt/Hickmann, Siiddeutsche Zeitung v. 10. Juli 2012, 5.

1247Zur Ortung von Personen mit Hilfe von GPS (Global Positioning System) BVerfG, Urteil v. 12. Apr.
2005 (2 BvR 581/01) BVerfGE, 304-321 (318) (= NJW 2005, 1338 1341) — GPS-Observation —.

125Ehd ], 304-321 (318) (= NJW 2005, 1338 1341) - GPS-Observation —.
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Bestimmung gelingt [ Die subjektive Sichtweise nimmt einen Personenbezug nur an,
wenn der verarbeitenden Stelle aufgrund ihres Zusatzwissens eine Bestimmung moglich
ist]?"] Eine dazwischen vermittelnde Ansicht geht vom relativen Verstindnis aus, ver-
langt aber, dass die Datenverarbeitung in einem geschlossenen Netzwerk erfolgt, also
keinen Daten aus dem System gelangen und von auften kein Zugriff auf die Daten mog-
lich ist["?®| Generell scheinen aber alle diese Ankniipfungspunkte in Bezug auf Geodaten
problematisch, wenn man eine umfassende Nutzung solcher Daten anstrebtf_wl

Zum Personenbezug von Geodaten lassen sich jedoch keine generellen Aussagen tref-

fen. Eine Beurteilung kann hier nur am konkreten Fall erfolgen.

3. Zweckbindungsgebot

Die nachtrigliche Freigabe von Geodaten konnte gegen das Zweckbindungsgebot ver-
stofien, wenn Geodaten generell freigegeben wiirden, auch wenn sie zunéchst nur zur
Erfiillung einer bestimmten Aufgabe erhoben wurden. Der § 14 Abs. 1 BDSG sieht vor,
dass nur diejenige Verwaltungsstelle Zugriff auf personenbezogene Daten hat, die fiir
ihre Aufgabenerfiillung erforderlich sind. Daraus folgt ein Trennungsprinzip im Bereich
der Datenhaltung[% Allerdings liisst § 14 Abs. 2 Nr. 1 BDSG die Nutzung iiber den
eigentlichen Zweck hinaus zu, wenn dies durch eine Rechtsvorschrift zugelassen wird. In
§ 14 Abs. 2 Nr. 5 BDSG ist auferdem vorgesehen, dass eine Umnutzung von allgemein
zuganglich Daten erfolgen oder die verantwortliche Stelle sie verdffentlichen darf, es sei
denn die Abwigung mit den Interessen des Betroffenen ergibt etwas anderes. Fiir die
Weitergabe an an nicht-6ffentliche Stellen verweist § 16 BDSG auf § 14 BDSG.

Das Geodatenzugangsgesetz ist als eine entsprechende Rechtsvorschrift anzusehen. Ei-
ne generelle Aussage, welche personenbezogenen Geodaten unter diesen Voraussetzungen
veroffentlicht werden diirfen, kann nicht getroffen werden, sondern muss am konkreten
Einzelfall festgestellt werden.

Unklarer ist die Situation in Rheinland-Pfalz. Die §§ 12, 13, 16 rlp LDSG[B_T] enthalten
dhnliche Regelungen, wie das Bundesdatenschutzgesetz. Demgegeniiber sieht aber § 12
rlp LVermG ein Zweckbindungsgebot vor, wogegen das Landesgeodateninfrastrukturge-

setz von einer davon unabhéngigen Weitergabemoglichkeit ausgeht. Problematisch sind

126Vigl. Forgd / Kriigel, MMR, 2010, 17 (18).

127Vgl. lebd., 17 (18).

128Ebd., 17 (18).

129Vgl. dazu insgesamt ebd., 17 (18 fF.).

130Vel. Kriger /| Hoffmann, E-Government, D. Rn. 9; Kiihling/Seidel /| Anastasios, Datenschutzrecht,
S. 110.

131 andesdatenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LDSG) vom 5. Juli 1994
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dabei insbesondere die Fragen, ob das Zweckbindungsgebot in § 12 rlp LVermG unab-
hidngig von der datenschutzrechtlichen Relevanz der Geodaten besteht und falls nicht,

wann ein Personenbezug von Geodaten vorlieg ™

III. Sicherheitsbelange des Staates

Geodaten konnen auch in hohem Mafse sicherheitsrelevante Informationen beinhalten.
Um die Sicherheit zu gewéhrleisten diirfen solche Geodaten nicht ohne weiteres zur
Verwertung weiter gegeben werden. Hierbei kann es sich um Gefahren fiir die 6ffentliche
Sicherheit und Belange der Verteidigung handeln[**kollaboratory:2010

Diesen Belangen trigt beispielsweise das Geodatenzugangsgesetz des Bundes in § 14
GeoZG Rechnung.

IV. Finanzverfassung

Eine Determinante der kommerziellen Verwertung konnte das Wirtschaftlichkeitsprinzip
darstellen. Das Grundgesetz und das Haushaltsgrundsitzegesetz machen keine inhaltli-
chen Aussagen zum Wirtschaftlichkeitsprinzip. Dennoch handelt es sich um ein Prinzip
von Verfassungsrang[*¥] Eine Konkretisierung findet sich weder in in § 7 Abs. 1 BHOM™|
noch in § 6 Abs. 1 HGrG. Néaher erlautert wurde das Prinzip in der ehemals zu § 7
BHO ergangenen Verwaltungsvorschrift unter Nr. 1[°° Danach hat das Wirtschaftlich-
keitsprinzip zwei Bestandteile, das Minimal- und das Maximalprinzip.E] Es geht also
darum, ein bestimmtes Ziel mit mdglichst geringem Mittelaufwand zu erreichen oder
mit vorgegebenen Mitteln moglichst viel zu erreichen. Gegenstand des Wirtschaftlich-
keitsprinzips ist also der effiziente Mitteleinsatz des Staates bei Erreichung seiner Ziele.
Eine Aussage zum Umfang und den Grenzen der wirtschaftlichen Verwertung vorhande-
ner staatlicher Geodaten als Nebennutzung ist damit aus dem Wirtschaftlichkeitsprinzip

heraus nicht moglich.

132Dazu bereits oben unter |F.IL.2.

13359.

134V, v. Arnim, Wirtschaftlichkeit als Rechtsprinzip, 67 ff.

135 Analoge Vorschriften finden sich auch im Recht der jeweiligen Bundeslinder, auf die aus Platzgriinden
nicht gesondert eingegangen werden soll.

136 V'V vom 21.05.1973 zu § 7 BHO a. F.

137Vgl. auch v. Arnim, Wirtschaftlichkeit als Rechtsprinzip, S. 20.
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V. Effizienzprinzip

Méoglicherweise ist der Staat sogar verpflichtet, seine Geodaten (kostenpflichtig) zur Ver-
fiigung zu stellen. Ein solches Gebot kénnte sich aus einem verfassungsrechtlichen Effi-
zienzprinzip ergeben.@

Ob es ein solches Effizienzgebot auf verfassungsrechtlicher Ebene gibt ist umstrit-
ten[?] Im Grundgesetz lassen sich an einzelnen Punkten Effizienzgedanken feststellen,
die jedoch noch kein das gesamte Verfassungsrecht durchdringendes Prinzip ergeben.@

Das Fehlen eines Verfassungsprinzips bedeutet auf einfach gesetzlicher Ebene aber
nicht, dass der Gesetzgeber daran gehindert wére, rechtliche Regelungen unter Beriick-
sichtigung des Effizienzprinzips zu treffen, solange er dabei andere rechtliche Schranken
wie das Kommerzialisierungsverbot beriicksichtigt['*T] Die Moglichkeit, Einnahmen zu
erzielen, bleibt fiir die Erreichung des Sachziels so lange unschédlich, solange das Ziel
als solches sachgerecht ist[/*]

Wenn der Gesetzgeber bisher in § 13 GeoZG eine Kostenpflichtigkeit fiir Geodaten
vorsah und diese kiinftig entfillt, so bewegt er sich damit in dem ihm zustehenden
Entscheidungsspielraum. Moglicherweise ist die nunmehr gefundene Losung sogar die
effizienteste fiir den Staat, weil auf seiner Seite Transaktionskosten fiir Ausarbeitung,
Verhandlung und Kontrolle der Lizenzvertrage und damit beispielsweise Personalkosten

entfallen.

G. Politisch-okonomische Ansatze

Das Regierungsprogramm ,Vernetzte und transparente Verwaltung® aus dem Jahr 2010
enthélt als Teilziel Open Government, wobei wiederum Open Data ein wesentlicher
Aspekt dieses Bereichs ist[/?]

Open Government war urspriinglich ein aus den USA stammende Ausrichtung der

Verwaltung["™] die sich durch die Prinzipien Transparenz, Partizipation und Zusam-

1387um unterschiedlichen Verstéindnis des Effizenzbegriffs vgl. Lachmayer, in: Recht und Okonomik,
(174 ff.); Martini, Verteilungslenkung, 188 ff.

I39Fiir ein solches Prinzip: Kriiger, Allgemeine Staatslehre, S. 835; fiir Osterreich vgl. Lachmayer, in:
Recht und Okonomik, (151); gegen ein solches Prinzip Leisner, Effizienz als Rechtsprinzip, S. 58;
Martini, Verteilungslenkung, S. 232.

140Vgl. ders., Verteilungslenkung, 201 ff.

M1 Dazu bereits unter

1427Zur Einnahmenerzielung im Verhiltnis zum effizienten Giiteraustausch bei Lizenzversteigerungen
Martini, Verteilungslenkung, S. 420.

143Vgl. Elektronische Vorabfassung BT-Drucks. 17/9686, 6.

M4Ngher dazu Kubicek, in: Informationelle Staatlichkeit, 51-89 (53 ff.).
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menarbeit beschreiben lisst[?%] Sie wurde insbesondere durch den 2009 neu ins Amt
gewihlten Prisidenten Obama forciert 9]

Unter Open Data wird die 6ffentliche Verfiigbarkeit von Datenbesténden der 6ffentli-
chen Hand, insbesondere zur Weiterverwendung und Weiterverbreitung, verstanden [

Die freie Verfiigbarkeit staatlicher Daten (Open Data) spiegelt sich insbesondere in den
ersten zwei Aspekten von Open Government — Transparenz und Partizipation — wieder.
Die freie Verfiigharkeit von Daten ldsst den Staat transparenter werden, es wird deutlich,
welche Daten vorhanden sind [ Aukerdem erméglichen freie Daten die Teilhabe der
Biirger, indem diese die Daten nutzen kénnen. Dabei wird freien staatlichen Daten ein
hohes Innovationspotential aufgrund der Unterstiitzung und Nutzung gesellschaftlicher
Potentiale zugeschrieben[*]

Fiir den Bereich der Zusammenarbeit zwischen Staat und Zivilgesellschaft sind staat-
liche Geodaten demgegeniiber eher nicht geeignet. Die hohe Genauigkeit und Verlass-
lichkeit amtlicher Daten kann nicht durch Crowdsourcing erreicht werden. Denkbar ist
allenfalls die Meldung von Fehlern in den Geodaten, wenn bei der Nutzung der Daten
beispielsweise in Karten solche entdeckt werden.

Die Bundesregierung versteht ihre Novelle des Geodatenzugangsgesetze@ hin zu
freien Daten im Bereich der Geoinformationen insbesondere als eine Wirtschaftsfor-
derung["®!] Dies kann aber ohne weiteres auch mit der Stiirkung zivilgesellschaftlicher
Potentiale einher gehen, schliefst sich also nicht gegenseitig aus.@

Okonomisch betrachtet ist die Bewertung freier Daten ambivalent. Zum einen kon-
nen freie staatliche Daten Mérkte zerstéren, die sonst von privaten Unternehmen be-
dient wiirden. Andererseits ermdglichen freie staatliche Daten einen einfacheren Zugang,
verringern dadurch Transaktionskosten bei der Beschaffung™] und kénnen insgesamt
Innovationen fordern[™

In Anbetracht dessen, dass fiir Deutschland aufgrund der Existenz staatlicher Daten
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ein gestorter Markt diagnostiziert wurdd™?] erscheint die kostenfreie Abgabe amtlicher
Geodaten als gute Losung. Ein funktionierender Markt im Bereich der Erfassung von
Geodaten wird damit auch in Zukunft nicht entstehen, dem steht aber die Chance von
zusitzlichen Innovationen durch den kostenfreien Zugang zu Geodaten gegeniiber.

Mit der Hinwendung zu Open Data vollzieht sich gleichzeitig ein Paradigmenwechsel
im Bereich der staatlichen Geodaten. Bisher war die Rechtfertigung fiir die kostenpflich-
tige Abgabe von staatlichen Geodaten auch immer der Gedanke, dass die mit Steuermit-
teln finanzierten Geodaten zumindest zu einem Teil durch jene mittels Gebiihren oder
Lizenzen gegenfinanziert werden sollten, die davon profitieren[°%]58]collaboratory:2010
Im Hintergrund lasst sich hier auch der Gedanke des Effizienzprinzips erkennen@7 dass
vorhandene Ressourcen moglichst umfassend genutzt werden sollen. Nunmehr setzt sich
der Gedanke durch, dass Daten, die mit hohem steuerfinanzierten Kostenaufwand be-
reits erhoben wurden auch allen zu Gute kommen sollen.@ Das Effizienzprinzip steht

dem nicht entgegen, da es dem Gesetzgeber frei steht, ob er dem Effizienzprinzip zur
Geltung verhilft 1]

H. Ergebnis

Die Untersuchung hat gezeigt, dass der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung der wirtschaft-
lichen Verwertung von Geodaten im wesentlichen frei ist. In organisatorischer Hinsicht
hat die ISPIRE-Richtlinie zu einer deutlichen Verbesserung der Geodateninfrastruktur
in Deutschland gebracht. Grofter Unsicherheitsfaktor bei der Bereitstellung staatlicher

Geodaten ist die Datenschutzrechtliche Dimension.

155Dazu bereits unter

156Vel. Kirchhof, in: HAStR V, (§ 119 Rn. 17).

157Dazu bereits unter

158 Internet & Gesellschaft Collaboratory, Offene Staatskunst, 56 f. differenzierend Kubicek, in: Informa-
tionelle Staatlichkeit, 51-89 (80).

159Dazu bereits unter m

23



	Literatur
	Einleitung
	Untersuchungsgegenstand
	Abgrenzung zum eGovernment

	Geodaten
	Was sind Geodaten?
	Wer hat Geodaten?
	Geobasisdaten
	Geofachdaten

	Geodaten als Wirtschaftsgut
	Rechtliche Schutzfähigkeit
	Hoher Erfassungsaufwand
	Privilegierung amtlicher Vermessungstätigkeit
	Wer nutzt Geodaten in der Privatwirtschaft


	Marktsituation
	Rechtsgrundlagen
	Europarecht
	INSPIRE-Richtlinie
	PSI-Richtlinie

	Grundgesetz
	Bundesrecht
	Geodatenzugangsgesetz
	Aktuelle Gesetzesfassung
	Gesetzesnovelle

	Informationsfreiheitsgesetz
	Informationsweiterverwendungsgesetz
	Urheberrecht

	Landesrecht

	Rechtliche Folgerungen aus der ökonomischen und rechtlichen Situation
	Rechtliche Grenzen und Vorgaben
	Kommerzialisierungsverbot
	Datenschutz
	Recht auf informationelle Selbstbestimmung
	Datenschutzgesetze
	Zweckbindungsgebot

	Sicherheitsbelange des Staates
	Finanzverfassung
	Effizienzprinzip

	Politisch-ökonomische Ansätze
	Ergebnis

